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0. Vorbemerkung

Die Auftraggeberin hat den Unterzeichneten beauftragt, die von einer Arbeitsgruppe erarbeitete , Analyse
3D-Darstellung der Sonderrechte im Stockwerkeigentunt (Fassung 25. Juli 2017) in rechtlicher Hinsicht zu
Uberpriifen und zu kommentieren. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die rechtliche Beurteilung
keine politische Gewichtung enthalt. Aufgrund des Entwurfs einer Stellungnahme des Unterzeichneten vom
25. September 2017 hat am 29. September 2017 eine Diskussion mit der Arbeitsgruppe stattgefunden. Die
Mitglieder der Arbeitsgruppe konnten sich zum ersten Entwurf der Stellungnahme aussern, Missverstandnis-
se wurden ausgeraumt bzw. Fragen wurden gestellt. Herr Dr. Meinrad Huser hat daraufhin den Stand der
Analyse per 29. September 2017 aktualisiert. Die vorliegende Stellungnahme des Unterzeichneten bezieht
sich auf diese letzte Fassung. Bemerkungen zur vorherigen Fassung, die bereits Gibernommen worden sind,
wurden gestrichen, ausser sie seien allenfalls fiir die Historie interessant.

I. Ausgangslage

1.

Die Auftraggeberin hat sich zusammen mit CadastreSuisse zum Ziel gesetzt, den verschiedenen Registern
mit sachenrechtlichen Inhalten digitale Grundlagen zur Verfligung zu stellen, damit die dinglichen Rechte
umfassend — in ihrer dreidimensionalen Ausdehnung — bestimmt sind. Diese vollsténdig papierlose Fiihrung
der Rechte in digitalen Registern soll vor allem dem informatisierten Grundbuch, dem Vermessungswerk und
dem Kataster der &ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschréankungen (OREB-Kataster) dienen. Dazu wurde eine
Arbeitsgruppe 3D-Eigentum ins Leben gerufen, welche ein Diskussionspapier verfasst hat, das dem Unter-
zeichneten in seiner Fassung vom 25. Marz 2015 vorliegt.

2.

Danach wurde beschlossen, in seinem ersten Schritt Reglungen fiir die papierlose, dreidimensionale Doku-
mentation des Stockwerkeigentums vorzuschlagen, die dann Vorbild fiir weitere 3D-Darstellungen von dingli-
chen Rechten, namentlich des Grundeigentums und der Dienstbarkeiten, sein kénnen. Es handelt sich somit
um ein Teilprojekt im Rahmen der urspriinglichen Zielsetzung. Zu diesem Zweck wurde ein Arbeitspapier mit
dem Titel 3D-Darstellung der Sonderrechte im Stockwerkeigentum, Analyse der Rechtsgrundlagen, erarbei-
tet. Dem Unterzeichneten wurde die Version 0.9 vom 25. Juli 2017 vorgelegt.

3.

Nach der Diskussion vom 29. September 2017 wurde einerseits das Arbeitspapier vom 25. Juli 2017 tberar-
beitet. Andererseits hat der Unterzeichnete seine eigene Stellungnahme liberarbeitet. Fir die vorliegende
Stellungnahme lag dem Unterzeichneten das Arbeitspapier in der Fassung vom 29. September 2017 vor.



I1. Formelle Bemerkungen

4. Erste Stellungnahme

Im ersten Entwurf seiner Stellungnahme hat der Unterzeichnete verschiedene formelle Bemerkungen formu-
liert (namentlich im Rahmen des Wortlauts oder der verschiedenen Aussagen usw.). Diese Bemerkungen
wurden auch in der Version 0.9 des Arbeitspapiers mit dem Korrekturprogramm eingefiigt und den Mitglie-
dern der Arbeitsgruppe als Anhang zugestellt. Anlasslich der Sitzung der Arbeitsgruppe vom 29. September
2017 wurden die formellen Bemerkungen schliesslich ausdiskutiert und bei Bedarf in der neuen Fassung des
Arbeitspapiers aufgenommen. Deshalb verzichtet der Unterzeichnete in der vorliegenden Stellungnahme
nochmals auf diese formellen Bemerkungen hinzuweisen.

II1. Inhaltliche Bemerkungen

5. Verschiedene Themen
Bei der inhaltlichen Analyse wird zwischen verschiedenen Themen unterschieden, welche es naher zu be-
trachten gilt. Diese werden wie folgt analysiert:
a. Die Begriindung vor Erstellung des Gebaudes als Regelfall und deren Konsequenzen
Beschrankung der Darstellung auf die Sonderrechte
Der Stockwerkanteil und die Grundstiickgrenze
Problematik der uneinheitlichen Anwendung von Art. 712b Abs. 2 ZGB
Das bestehende formelle Recht als Grundlage fiir eine fakultative 3D-Darstellung im Stockwerkeigen-
tum
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—h

Obligatorium mit dem aktuellen formellen Recht
g. Rechtswirkung der 3D-Darstellung mit dem aktuellen formellen Recht

Die Begriindung vor Erstellung des Gebaudes als Regelfall und deren Konsequenzen

6. Bestatigung

Wie im Arbeitspapier treffend erértert, handelt es sich bei der Begriindung von Stockwerkeigentum vor Er-
stellung des Gebaudes tatsachlich um die haufigste Begriindungsform. Das Stockwerkeigentum wird durch
einseitige Erklarung des Investors, die offentlich zu beurkunden ist, begriindet. Dies bedeutet, dass das
Stockwerkeigentum zum Zeitpunkt der Begriindung nicht fertig gebaut ist, ja sogar dass unter Umstanden
mit der Bautatigkeit noch gar nicht begonnen wurde. Das hat verschiedene Folgen fiir die 3D-Darstellung,
welche es nachfolgend kurz zu kommentieren gilt.



7. Projektplandarstellung

Anders als bei allen anderen Plangrundlagen des Grundbuchs, nimmt man in einem solchen Fall lediglich
virtuelle Rdume auf. Eine entsprechende 3D-Darstellung entbehrt also — zumindest am Anfang sehr oft —
jeglicher materiellen Realitat. Ob und inwiefern es wiinschenswert ist, dass das Grundbuch wirklich nur vir-
tuelle Wohnungen und Geschaftsraume darstellen soll und kann, misste aus Sicht des Unterzeichneten
nochmals von Grund auf diskutiert werden. Wenn dieses Auseinanderfallen zwischen grundbuchlicher Dar-
stellung und Realitat kritisch erscheint, dann kann dieser Umstand fiir das Vorhaben von pragender Bedeu-
tung sein, da es dann allenfalls darum geht zu iiberlegen, ab wann die 3D-Darstellung im Grundbuch (iber-
haupt Sinn macht (beispielsweise erst nach Erstellung des Geb&udes).

8. Dauer der Erstellung des Gebaudes

Die vorstehende Bemerkung ist umso problematischer, als weder im Gesetz noch in der Verordnung die
Dauer der Erstellung im Sinne einer Hochstdauer geregelt wird. Es sind Félle bekannt, in denen die Erstel-
lung von Stockwerkeigentum in Etappen geplant wurde (konkret im gréssten Fall: 180 Wohnungen) und in
welchen 40 Jahre nach Begriindung von Stockwerkeigentum 80 Wohnungen noch nicht erstellt worden wa-
ren. Wieviel Sinn es unter solch rechtsunsicheren Umstanden wirklich machen kann, eine 3D-Darstellung fiir
Sonderrechte anzubieten um die Rechtssicherheit zu erhéhen, kann tatséchlich hinterfragt werden. Seit Jah-
ren tritt der Unterzeichnete dafiir ein, dass die Begriindung von Stockwerkeigentum vor Erstellung des Ge-
baudes eine klare gesetzliche Regelung erfahrt,! bisher ohne Erfolg. Im Parlament wurde hingegen das Pos-
tulat Caroni? vor einem Jahr (am 14. September 2016) vom Nationalrat angenommen. Die Problematik der
Begriindung von Stockwerkeigentum vor Erstellung des Gebaudes wird im Postulat als eines der Handlungs-
felder umschrieben.

9. Mangelnde Umsetzung von Art. 69 Abs. 3 GBV

Die Stockwerkeigentiimer miissten innert drei Monaten seit der Fertigstellung des Gebaudes die allenfalls
abgeédnderten Realisierungspléne beim Grundbuchamt nachreichen. Diese Bestimmung muss jedoch als toter
Buchstabe bezeichnet werden.? Die Grundbuchamter verfiigen nicht iiber die notwendigen Ressourcen, um
hier Kontrollen vorzunehmen und die Stockwerkeigentiimer sehen sehr oft keinen Anlass, , schlafende Hunde
zu wecker*. Konsequenz: Die Aufteilungspléne (im Sinne von Projektplanen) entsprechen auch nach der
Fertigstellung des Geb&udes sehr oft nicht der Realitédt. Man kann also schon fast von Irrglauben sprechen,
wenn man meint, mit einer 3D-Darstellung die Rechtssicherheit von Stockwerkeigentum zu verbessern. Dies
ist zumindest solange fraglich, als die Aufteilungspléne nicht in Anwendung von Art. 69 Abs. 3 GBV ange-

! Siche namentlich: Wermelinger Amédéo, La vente d’une part-terrain — état des lieux, not@lex 2010, S. 39 ff.; Werme-
linger Amédéo, Das Stockwerkeigentum de lege ferenda, Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2012, Wermelinger
Amédéo, Fellmann Walter (Hrsg.), Bern 2012, S. 187 ff.; Wermelinger Amédéo, Réflexions de lege ferenda — La pro-
priété par étages a-t-elle développé des maladies d’enfance, in La propriété par étages aujourd’hui, Foéx Bénédict
(Hrsg.), Genf 2016, S. 163.

2 Nr. 14.3832; Fiinfzig Jahre Stockwerkeigentum. Zeit fiir eine Gesamtschau. Das Postulat wurde von NR Olivier Feller
vorgetragen, da Andrea Caroni unterdessen als Stianderat gew#hlt wurde.

3 Vgl. Pfiffli Roland, Einzelfragen zum Stockwerkeigentum aus Sicht der praktischen Grundbuchfiihrung, in: Werme-
linger Amédéo (Hrsg.), Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2013, S. 60 f.



passt wurden. Das Bundesgericht hat diese Problematik noch erhartet, indem es allgemein befunden hat,
dass das Nichtnachkommen der Verpflichtung zur Berichtigung des Aufteilungsplans durch keine Klage sank-
tioniert wird.*

10. Handlungsbedarf

Will man also die Bedeutung des Aufteilungsplans auf eine héhere Stufe setzen, dann gentigt es aus Sicht
des Unterzeichneten leider nicht, eine 3D-Darstellung einzufiihren. Dies wiirde nur eine technische Verbesse-
rung auf eine mangelnde Rechts- und Sachlage aufpfropfen. Genauso gut kann man Schlésser auf Sand
bauen. Deshalb kann aus Sicht des Unterzeichneten das Projektziel nur erreicht werden, wenn man sowohl
die technischen, als auch die faktischen und rechtlichen Unzulénglichkeiten angeht. Das wiirde bedeuten:
Die Begriindung von Stockwerkeigentum vor Erstellung des Gebaudes muss auch im Gesetz besser verankert
und geregelt werden: Im Idealfall eben sowohl im ZGB als auch in der GBV. Ohne Verankerung im ZGB
scheint es dem Unterzeichneten heikel, virtuelles Stockwerkeigentum begriinden zu lassen. Mit letzterer Mei-
nung steht der Unterzeichnete jedoch in der Lehre ziemlich alleine da.

11. Médglicher Lésungsansatz

Im Kanton Genf werden bereits heute offenbar in obligatorischer Art und Weise und anders als in den ande-
ren Kantonen die Aufteilungspléne des Stockwerkeigentums durch den Geometer verfasst. Das erstellte Ge-
baude wird dann nach Massgabe des Vermessungsrechts auch durch den Geometer definitiv kontrolliert und
vermessen. Allféllige Abweichungen zwischen den Aufteilungsplanen und der definitiven Vermessung werden
im Kanton Genf dem Grundbuchamt gemeldet, was in der Regel zu einer Aktualisierung des Stockwerkeigen-
tums fihrt. Eine solche oder ahnliche Vorgehensweise wiirde die vorstehend aufgefiihrte Problematik erheb-
lich entscharfen. Aus Sicht des Unterzeichneten miisste diese Genfer kantonale Praxis jedoch zwingend eine
Verankerung im Bundesrecht haben, sowohl in einer der Verordnungen zum Vermessungsrecht als auch in
der Grundbuchverordnung (in Abanderung und Erganzung von Art. 69 GBV). Zudem wiirde die in Ziff. 3.2
des Arbeitspapiers (in der Fassung vom 29. September 2017) postulierte Nachfiihrungspflicht fiir die Auftei-
lungsplane sicherlich helfen, die vorstehende Problematik zu entscharfen.

b. Beschriankung der Darstellung auf die Sonderrechte

12. Friihere Fassung

In Ziff. 2.3 der Fassung 0.9 der Analyse wurde ausgefiihrt, dass die Sondernutzungsrechte auch in der 3D-
Darstellung aufzunehmen sind, jedoch nicht die Dienstbarkeiten, namentlich weil unterschiedliche Darstel-
lungs- und Zustandigkeitsregeln bestiinden. Nach eingehender Diskussion musste man zur Einsicht gelan-
gen, dass die Darstellung der Sondernutzungsrechte (oder ausschliesslichen Benutzungsrechte nach Mass-
gabe von Art. 712g Abs. 4 ZGB) einige Fragen aufwirft, insbesondere wenn diese in der Form einer Dienst-

*BGE 1321119, Erw. 3.4.



barkeit begriindet werden oder wenn deren Begriindung nachtraglich im Reglement erfolgt und die Doku-
mentation somit nicht immer zuverlassig im Grundbuch abgebildet wird. Die Thematik wurde somit vorlaufig
fallengelassen und es obliegt den Projektverantwortlichen zu beschliessen, ob und in welchem Rahmen sie
zumindest versuchsweise darauf zuriickkommen wollen.

c. Der Stockwerkanteil und die Grundstiickgrenze

13. Partiell-reale Dimension von Stockwerkeigentum

Konzeptionell und theoretisch von grosser Bedeutung ist der Unterschied in der koérperlichen Aufteilung der
Einflussbereiche der Stockwerkeigentiimer. Stockwerkeigentiimer sind zunachst Miteigentiimer. Der Mitei-
gentumsanteil und damit die Pflichten und Rechte des Miteigentiimers erstrecken sich auf die gesamte Sa-
che.” Der Gesetzgeber musste eine Losung finden, wie dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass den
Stockwerkeigentiimern im Stockwerkeigentum bestimmte Raume strukturell zugesichert sind, ohne dass die-
se ein Alleineigentum daran erhalten. Mit Art. 712a ZGB berechtigt der Gesetzgeber die Stockwerkeigentii-
mer, bestimmte Teile eines Gebaudes ausschliesslich zu benutzen und innen auszubauen. Anders als beim
gewdhnlichen Miteigentum unterteilt der Gesetzgeber den kdrperlichen Gegenstand des Stockwerkeigentums
in mehrere raumliche Einheiten. Deshalb wird die Auffassung vertreten, dass das Stockwerkeigentum eine
"partiell-reale Dimension" aufweist, da das Recht des Stockwerkeigentiimers an einzelnen Raumeinheiten
durch Eintragung im Grundbuch genau umschrieben und dadurch die Rechtsausiibung durch andere Stock-
werkeigentiimer ausschliesst oder zumindest einschrankt wird.

14. Konsequenz: Abgrenzung zwischen Sonderrecht und gemeinschaftlichen Teilen

Wird also im Aufteilungsplan eine Abgrenzung der Sonderrechte (Stockwerkeinheiten) vorgenommen, kann
es nie um das Festlegen von ,, Grundstiickgrenzer* gehen. Das Stockwerkeigentum enthalt lediglich zwei ma-
terielle Bestandteile: Sonderrechtsteile und gemeinschaftliche Teile. Die Unterscheidung zwischen Sonder-
rechtsteilen bzw. zwischen Sonderrechtsteilen und gemeinschaftlichen Teilen hat jedoch keinen Einfluss auf
den Eigentumsstatus, sondern nur auf die Ausiibung des Eigentumsrechts.® Alle materiellen Bestandteile des
Stockwerkeigentums sind im Miteigentum samtlicher Stockwerkeigentiimer. Deshalb wére eine 3D-
Darstellung von Sonderrecht ein dritter Typus von Darstellung, nebst der Darstellung von Grundstlickgren-
zen (Eigentum) und der Darstellung von Dienstbarkeitsflachen (beschrénktes dingliches Recht; Art. 732 Abs.
2 ZGB). Man kann also von Darstellung ,,sui generis* sprechen.

3 Statt vieler: Rey Heinz, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 3. Auflage, Bern 2007, N 766.
6 Huser Meinrad, Schweizerisches Vermessungsrecht, 3. Auflage, Ziirich 2014, N 363.



d. Problematik der uneinheitlichen Anwendung von Art. 712b Abs. 2 ZGB

15. Einheitlichkeit als Voraussetzung der Harmonisierung

Als der Bund beschlossen hat, die Volkszahlung durch eine Registerzéhlung zu ersetzen, musste er zunachst
eine Gesetzgebung erlassen, welche die Register harmonisierte. Damit konnten erst die Voraussetzungen zur
Verdichtung der Zahlen geschaffen werden.” Eine solche Einheitlichkeit der Darstellung von Sonderrecht wa-
re im vorliegenden Fall auch erforderlich, ansonsten die Rechtssicherheit nicht entsprechend gestérkt wiirde.

16. Technische Einheitlichkeit, rechtliche Uneinheitlichkeit

Die technische Einheitlichkeit kann sicherlich von den entsprechenden Diensten gewahrleistet werden. Die
rechtliche Einheitlichkeit wiirde hingegen voraussetzen, dass in allen Kantonen die Definition des Sonder-
rechts identisch gehandhabt wiirde. Dem ist aber eben nicht so. Insbesondere folgende Gebaudeteile wer-
den trotz den Anweisungen von Art. 712a und 712b ZGB unterschiedlich gehandhabt und in gewissen Kan-
tonen vom Grundbuch als sonderrechtsfahig und in anderen Kantonen als nicht sonderrechtsfahig betrach-
tet: der Innenteil des Balkons, der Loggia und der Veranda, Fenster, Tiren. Diese Uneinheitlichkeit sollte
wohl behoben werden, bevor man anfangt, 3D-Darstellungen vom Sonderrecht aufzunehmen.

e. Das bestehende formelle Recht als Grundlage fiir eine fakultative 3D-Darstellung im
Stockwerkeigentum

17. Vorbemerkung

17.1 Strukturierung der Analyse

Zunachst wird untersucht, ob das ZGB oder das GeolG eine geniligende Rechtsgrundlage fiir die fakultative
3D-Darstellung im Grundbuch bieten. Bei einer fakultativen Darstellung schrankt man wohl keine Rechte —
auch keine Grundrechte — ein, weshalb sich die Fragestellung moglicherweise ein bisschen anders artikuliert
als bei einem Obligatorium (siehe nachfolgend Bst. f). Ebenso sagt die Unterscheidung zwischen fakultativ
und obligatorisch noch nichts Uber die Rechtswirkung und Verbindlichkeit der 3D-Darstellung (siehe nachfol-
gend Bst. g). Deshalb werden diese Fragen separat untersucht.

17.2 Erster Schritt: Fakultative Darstellung
Nachfolgend ist zu Uiberlegen, ob fiir eine fakultative 3D-Darstellung der Sonderrechte eine geniigende
Rechtsgrundlage im formellen Gesetz besteht. Dies hangt allgemein mit dem Gesetzesvorbehalt in der Ver-

" Bundesgesetz iiber die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Registerhar-
monisierungsgesetz, RHG) vom 23. Juni 2006 (SR 431.02).



waltungstatigkeit zusammen. Der Staat kann sich nur in einem vom demokratisch legitimierten Rahmen des
Gesetzgebers bewegen und aktiv werden. Ansonsten die demokratischen Grundwerte und die Subsidiaritat
des staatlichen Handelns verletzt werden. Es gilt also zu berpriifen, ob das ZGB oder das GeolG eine ent-
sprechende Rechtsgrundlage liefern.

18. Art. 942 ZGB

18.1 Der Wortlaut
In Art. 942 ZGB befassen sich sowohl der Abs. 2 als auch der Abs. 4 mit Planen (nachfolgende Hervorhe-
bungen sind durch den Unterzeichneten getatigt):

a. Abs. 2: Das Grundbuch besteht aus dem Hauptbuch und den das Hauptbuch erganzenden Pla-
nen, Liegenschaftsverzeichnissen, Belegen, Liegenschaftsbeschreibungen und dem Tagebuche.

b. Abs. 4: Bei der Grundbuchfiihrung mittels Informatik kommen die Rechtswirkungen den im System
ordnungsgemass gespeicherten und auf den Gerdten des Grundbuchamtes durch technische
Hilfsmittel in Schrift und Zahlen lesbaren oder in Pldnen dargestellten Daten zu.

18.2 Art 942 Abs. 2 ZGB
Bei der Auslegung von Art. 942 Abs. 2 ZGB sind mehrere Uberlegungen anzustellen:

a. Die Plane des Grundbuchs sollen als geometrische Darstellungen in erster Linie Angaben liber die
Lage und Grenzen der Grundstiicke liefern, und zwar nach Massgabe des Vermessungsrechts.? Diese
Plane enthalten jedoch auch weitere Angaben lber die Bodenoberflache®, namentlich iber Bauten
und Kulturart'® sowie Strassen, Platze, Fliisse, Seen usw.!! Sie beschranken sich somit bereits heute
nicht lediglich auf die Grenzen und die Lage der im Grundbuch aufgenommenen Grundstiicke.

b. Plane des Grundbuchs beruhen auf der amtlichen Vermessung und sind offentliche Urkunden im
Sinne von Art. 9 ZGB. Es kénnen auch weitere Pldne als Belege beim Grundbuch eingereicht
werden, welche eben nicht auf der amtlichen Vermessung beruhen, und die nicht am offentlichen
Glauben des Grundbuchs teilnehmen.'? Aus heutiger Sicht werden Aufteilungspléne eines Stockwer-
keigentums als solche ,, weitere Belege' — die keine ,,Pldne' nach Art. 942 Abs. 2 ZGB darstellen — be-
trachtet.* Sie nehmen nicht am 6ffentlichen Glauben des Grundbuchs teil.**

8 Schmid Jorg/Hiirlimann-Kaup Bettina, Sachenrecht, 5. Auflage, Ziirich 2017, N 443,

% Deillon-Schegg Bettina, Kommentar zu Art. 942 ZGB, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage
Ziirich 2016, N 6 zu Art. 942.

10 Deschenaux Henri, Le registre foncier, Traité de droit privé Suisse, T. V/2,2, Fribourg 1983, S. 53 ; Deillon-Schegg,
op.cit., N 8 zu Art. 950 ZGB.

! Huser, op.cit., N 52.

12 Schmid/Hiirlimann-Kaup, op.cit., loc.cit.

13 Siehe namentlich Steinauer, Les droits réels, Bd. I, 5. Auflage, Bern 2012, N 569a; siche auch BGE 138 III 742, Erw.
2 wonach ein durch einen Architekten angefertigten Dienstbarkeitsplan, der nicht auf einem amtlich vermessenen Plan
beruht, keinen Plan fiir das Grundbuch darstellt. Vgl. dazu Pfiffli Roland/Santschi Kallay Mascha, Aktueller Entscheid
des Bundesgerichts: Architektenplan geniigt nicht fiir Grundbucheintrag, in: Geomatik Schweiz, 2013 S. 114 f.

14 BGE 118 I1 291, Erw. 3.a.



¢. Die Grundbuchwirkung bei Planen des Grundbuchs beschranken sich auf die Grenze und die Lage
des Grundstiicks. Den zusatzlichen und rein beschreibenden Angaben (liber Gebadude, Kulturart
usw.) kommt keine derartige Wirkung zu.*

d. Art. 942 Abs. 2 ZGB regelt hingegen nicht, ob es nur eine Kategorie von ,Plénen” gibt, die das
Hauptbuch erganzen und wie diese auszusehen haben. Von dieser Bestimmung alleine kann also
nicht abgeleitet werden, dass eine 3D-Darstellung der Sonderrechten im bestehenden Recht zulassig
oder unzulassig ist. Dazu missen andere Gesetzesbestimmungen herbeigezogen werden.

18.3 Art. 942 Abs. 4 ZGB

Auch diese Bestimmung erwahnt , Plidnée’. Sie ist dennoch fiir die vorliegend besprochene Fragestellung un-
erheblich, denn sie regelt nur die technischen Voraussetzungen, die zu erfiillen sind, damit elektronischen
Planen auch die Grundbuchwirkung zukommt. Diese Bestimmung enthalt also keine Aussage, die fiir oder
gegen die 3D-Darstellung der Sonderrechte verwendet werden kann. Sollte man hingegen zum Schluss ge-
langen, dass eine solche Darstellung mdglich ist und will man dieser Darstellung den 6ffentlichen Glauben
beimessen, dann miissten die technischen Voraussetzungen von Art. 942 Abs. 4 ZGB erfilllt sein.

19. Art. 950 ZGB

19.1 Wortlaut

Diese Bestimmung verweist, fiir die Aufnahme und Beschreibung von Grundstiicken im Grundbuch auf die
amtliche Vermessung. Die qualitativen und technischen Anforderungen des Geoinformationsgesetzes vom 5.
Oktober 2007 und der Ausfiihrungsgesetzgebung'” sind diesbeziiglich ausschlaggebend.

19.2 Konsequenz

Ob und inwiefern eine 3D-Darstellung mit dem heutigen formellen Recht maoglich ist, muss aufgrund dem in
Art. 942 ZGB und vor allem dem im Art. 950 ZGB enthaltenen Verweis hauptsachlich anhand des Vermes-
sungsrechts beurteilt werden. Das ZGB enthalt also keine entsprechende Grundlage fir die 3D-Darstellung
der Sonderrecht, verhindert aber eine solche auch nicht ausdriicklich, insbesondere aufgrund der sehr offe-
nen Formulierung von Art. 950 Abs. 1 ZGB (,namentiich eines Plans fir das Grundbuch"), welcher weitere
Instrumente nicht ausschliesst.

20. Zweck der amtlichen Vermessung und Zugang
Die amtliche Vermessung dient nicht (oder nicht mehr) ausschliesslich dem Grundbuch. Sie kann aufgrund
des geltenden Vermessungsrechts auch andern Zwecken dienen (siehe Art. 1 GeolG).'® So liefert sie bei-

15 Deillon-Schegg, op.cit., N 9 zu Art. 950.

16 SR 510.62.

17 Verordnung iiber die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2; VAV) sowie Technische Ver-
ordnung des VBS iiber die amtliche Vermessung 1 vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21; TVAV).

18 So auch Huser, op.cit., N 24.
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spielsweise wichtige Grundlagen fiir die Raumplanung®® oder fiir Private.? Geodaten sollen der &ffentlichen
Hand, der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Wissenschaft ,fir eine breite Nutzung, nachhaltig, aktuell,
rasch, einfach in der erforderlichen Qualitét® zur Verfiigung stehen (Art. 1 GeolG).”* Dieser Zugang ist je-
doch nicht kostenlos, sondern der Bund und die Kantone kénnen Gebiihren fiir diese Dienstleistung erheben
(Art. 15 GeolG, Art. 38 VAV sowie Art. 73a TVAV).%

21. Datenkategorisierung und deren Folgen

Gemass Art. 3 Abs. 1 Bst. a GeolG sind samtliche raumbezogenen Daten zunachst Geodaten. Die Geodaten
werden zu Geobasisdaten, wenn sie auf einem rechtssetzenden Erlass des Bundes, eines Kantons oder einer
Gemeinde beruhen (Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ GeolG). Die Georeferenzdaten sind eine Unterkategorie der Geoba-
sisdaten. Dazu zéhlen im Wesentlichen die Daten der Landesvermessung.?® Gemass Art. 2 GeolG gilt das
Gesetz in erster Linie fiir die Geobasisdaten des Bundes. Es gilt jedoch auch fiir andere Geodaten des Bun-
des, soweit das Ubrige Bundesrecht nichts anderes vorschreibt (Abs. 2). Das bedeutet aber nichts anderes,
als dass der Gesetzgeber nicht ausschliesst, dass der Bund Geodaten fiihrt, welche nicht als Geobasisdaten
im Bundesrecht verankert sind. Zudem geniigt gemass der Botschaft des Bundesrats eine Verordnung um
den erforderlichen Rechtsbezug zu schaffen, welcher aus Geodaten Geobasisdaten macht.?* Dieser Grund-
satz wird denn auch von Art. 5 Abs. 1 GeolG bestatigt, wonach der Bundesrat — folglich auf Verordnungs-
ebene — den Katalog der Geobasisdaten festlegt. Fiir die Geobasisdaten ist der Katalog des Bundesrats voll-
stéandig.?

22, Art. 19 GeolG

Gemass dieser Bestimmung kann der Bundesrat Stellen der Bundesverwaltung ermachtigen, Geodaten und
weitere Leistungen zur Erfiillung besonderer Kundenwiinsche anzubieten. Diese Leistungen miissen jedoch
in einem engen Zusammenhang mit der Aufgabe der ermachtigten Stelle sein und insgesamt kostendeckend
erbracht werden.?® Diese Bestimmung betrifft lediglich die Geodaten in der Hoheit des Bundes (z.B. Landes-
karten oder digitale Daten wie topographisches Landschaftsmodell) und nicht die Daten der amtlichen
Vermessung. Sie ist fiir die vorliegend Fragestellung irrelevant.

19 Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jorg/ Rumo-Jungo Alexandra, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 13. Auf-
lage, Ziirich 2009, S. 855

20 Die wirtschaftliche Bedeutung von Geodaten darf in der heutigen Zeit — insbesondere aufgrund der méglichen Ver-
kniipfung von verschiedenen elektronischen Informationsquellen — nicht unterschitzt werden. Die diesbeziigliche Zu-
riickhaltung des Bundesrates iiberrascht (siche BBI 2006 S. 7855 f.).

2 Das Gesetz ist darauf ausgerichtet, das noch ungenutzte Potenzial der Geodaten fiir Wirtschaft, Gesellschaft, Wis-
senschaft und Politik besser zu erschliessen (BB1 2006 S. 7842).

22 Fiir weitere Ausfithrungen zu den Gebiihren siehe Huser, op.cit., N 712 ff.

23 BB12006 S. 7845.

24 BB12006 S. 7843.

23 BB12006 S. 7847.

26 Zudem soll sich der Bund nach Ansicht des Bundesrates nur auf Leistungen konzentrieren, welche die Privatwirt-
schaft nicht oder nur teilweise erbringen kann.
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23. Art. 29 ff. GeolG

Will man eine 3D-Darstellung der Sonderrechte als Referenzdaten erheben, dann sind die Art. 29 ff. GeolG
anwendbar. Bei der amtlichen Vermessung ist der Bund fiir den strategischen Aufgabenbereich und die Kan-
tone fiir die operative Umsetzung zustandig.?” Damit liegt die Zusténdigkeit fiir die Festlegung der Instru-
mente der 6ffentlichen Vermessung beim Bund. Gemass Art. 29 Abs. 1 GeolG stellt die amtliche Vermessung
die Verfligbarkeit von eigentimerverbindlichen Georeferenzdaten und der beschreibenden Informationen der
Grundstiicke sicher. Was genau unter diesen eigentiimerverbindlichen Georeferenzdaten und beschreiben-
den Informationen der Grundstiicke zu verstehen ist, kann weder dieser Bestimmung noch den nachfolgen-
den entnommen werden. Dabei fallt aber immerhin auf, dass in Art. 29 Abs. 2 und 3 GeolG die Aufgaben
der amtlichen Vermessung und die Regelung derselben nicht abschliessend erértert werden (,,/nsbesonde-
re"). Das bedeutet namentlich auch, dass das Vermarken und Vermessen der Grundstiickgrenzen als Fla-
chenmass?® nur eine von anderen mdglichen Aufgaben darstellt. Zudem regelt nicht das Gesetz die Grund-
ziige der amtlichen Vermessung, sondern der Bundesrat (auf Ebene der Verordnung; siehe Art. 29 Abs. 3,
Einleitungssatz GeolG). Somit verfiigt der Bundesrat iiber eine weitgehende Kompetenz, wenn es darum
geht, die einzelnen Instrumente der amtlichen Vermessung festzulegen. Diese Zusténdigkeit (ibt er nament-
lich in Art. 5 ff. VAV aus, welche den Inhalt der amtlichen Vermessung auffiihrt, insbesondere den Plan fiir
das Grundbuch (Art. 7 VAV).

24, Zwischenfolgerungen

Man sieht also, dass das GeolG kein abschliessendes und geschlossenes System weder der Geodaten noch
der Geobasisdaten noch der Referenzdaten vorgesehen hat. Der Bundesrat kann — aufgrund der im Gesetz
enthaltenen Verweise — mittels Verordnung neue Geobasisdaten oder Referenzdaten? schaffen.3® Der Bun-
desrat selbst qualifiziert zwar in seiner Botschaft das heutige Bezugssystem als zweidimensional, aber er
scheint keinesfalls ein dreidimensionales Bezugsystem auszuschliessen. Dies gilt umso mehr als Art. 8 Abs. 3
GeolG eine Methodenfreiheit postuliert und der Bundesrat diesen Grundsatz als geeignet erachtet, den Weg
zur Innovation und zur Nutzung neuer Technologien zu ebnen.3! Deshalb wird vorliegend die Auffassung
vertreten, dass swisstopo bzw. die zustédndigen Stellen vom Bundesrat ermachtigt werden kdnnen, 3D-
Darstellungen der Sonderrechte zu erheben und als Geodaten, als Geobasisdaten oder als Referenzdaten?
zu verwenden. Je nach Ausgestaltung muss der Bundesrat die entsprechenden Rechtsgrundlagen auf Ver-
ordnungsebene schaffen.

27BB12006 S. 7866; siehe auch Huser, op.cit., N 126.

28 Der Bundesrat spricht vom ,,aktuellen* zweidimensionalen Bezugssystem (BB12006 S. 7862).

% Hinsichtlich der allgemeinen Zulissigkeit der Erweiterung des Vermessungsgegenstandes auf Verordnungsebene
sieche Huser, op.cit., N 48 f.

30 Ob und inwiefern es zulissig erscheint, dass der Bundesrat die Festlegung des Objektkatalogs an das VBS weiterde-
legiert (so Huser, op.cit., N 126) kann vorliegend offen bleiben, da diese Aufgabe vom Gesetz dem Bundesrat anver-
traut wurde und letzterer per Verordnung handeln kann.

31 BBI 2006 S. 7850.

32 Fiir die Geobasisdaten oder die Referenzdaten bedarf es immerhin mindestens einer Rechtsgrundlage auf Stufe einer
Verordnung des Bundesrates.
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f. Obligatorium mit dem aktuellen formellen Recht

25. Aktuelle Rechtslage

25.1 Keine Regelung im ZGB

Der Aufteilungsplan als solcher wird im ZGB nirgends ausdriicklich erwahnt. Art. 712e Abs. 1 ZGB fiihrt ledig-
lich aus, dass die rdumliche Ausscheidung jedes Stockwerks im Begriindungsakt anzugeben sei. Diese Vo-
raussetzung muss bei einem erstellen Gebdude nicht zwingend in der Form eines Grundrissplans erfolgen
und noch viel weniger in der Form eines Grundbuchplans, sondern kann auch mittels Umschreibung erfiillt
werden (z.B. das Sonderrecht der Stockwerkeinheit Nr. 1 bezieht sich auf den ersten, der Stockwerkeinheit
Nr. 2 auf den zweiten und der Stockwerkeinheit Nr. 3 auf den dritten Stock; oder bei vertikalem Stockwer-
keigentum: das Sonderrecht an der Stockwerkeinheit Nr. 1 bezieht sich auf das Gebaude Nr. 123, der
Stockwerkeinheit Nr. 2 auf das Geb&dude Nr. 124 und der Stockwerkeinheit Nr. 3 auf das Gebdude Nr. 125).

25.2 Heutige Ausfiihrungsbestimmungen in der GBV

Art. 68 f. GBV erwahnen den Aufteilungsplan. Dabei wird dieser fiir nicht obligatorisch erklart, wenn das Ge-
baude bereits erstellt ist; der Grundbuchverwalter verfligt jedoch Gber die Méglichkeit, die Einreichung eines
Aufteilungsplans zu verlangen, falls die raumliche Ausscheidung der Sonderrechte im Begriindungsakt nicht
klar und bestimmt angegeben sind. Erfolgt hingegen die Begriindung von Stockwerkeigentum vor Erstellung
des Gebaudes, hédngt die Eintragung des Stockwerkeigentums vom Einreichen eines Aufteilungsplans ab.
Man stellt somit fest, dass der Bundesrat bereits heute fiir die Mehrheit der Félle (Begriindung von Stock-
werkeigentum vor Erstellung des Gebaudes), ein Aufteilungsplanobligatorium von Art. 712e Abs. 1 ZGB ab-
geleitet hat. Es stellt sich somit vorliegend die Frage, ob der Bundesrat dieses Obligatorium in Anlehnung auf
Art. 712e Abs. 1 ZGB auf alle Begriindungsfalle und auf die 3D-Darstellung der Sonderrechte ausweiten
kann.

26. Auslegung von Art. 712e Abs. 1 ZGB

Diese Bestimmung umschreibt den Inhalt des Begriindungsaktes. Sie verlangt nur aber immerhin die Angabe
der rdumlichen Ausscheidung. Daraus hat der Bundesrat abgeleitet, dass in bestimmten Situationen ein Auf-
teilungsplan einverlangt werden kann. Die herrschende Lehre hat die vom Bundesrat eingefiihrte Regelung
hinsichtlich des Aufteilungsplans fiir rechtmassig betrachtet. Es leuchtet denn auch ein, dass fiir die Eintra-
gung eines Stockwerkeigentums vor Erstellung des Geb&udes eine planmassige Darstellung erforderlich ist,
um zu wissen, wie das Stockwerkeigentum (welches in einer ersten Phase eine rein virtuelle Existenz haben
wird) aussehen soll und worauf sich die Sonderrechte beziehen. Nach der vom Unterzeichneten vertretenen
Auffassung ermdglicht hingegen das heutige Recht weder dem Kanton (im Ausfiihrungsrecht zum ZGB) noch
dem Grundbuchverwalter einen Geometerplan bzw. ein Plan fiir das Grundbuch zu verlangen.®

33 Siehe namentlich Wermelinger Amédéo, Das Stockwerkeigentum, Ziircher Kommentar zum schweizerischen Zivil-
recht, Ziirich 2010, N 97 zu Art. 712d.
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27. Zusammenhang mit dem Vermessungsrecht

Art. 712e Abs. 1 ZGB hat nicht zum Zweck, dass Vermessungsrecht einzuschranken bzw. ist auch keine /ex
specialis dazu. Vielmehr gilt fir Stockwerkeigentum — als spezifische Form von Grundeigentum (Art. 655 Abs.
2 Ziff. 4 ZGB) — das Immobiliarsachenrecht. Somit untersteht auch das Stockwerkeigentum Art. 942, Art. 950
ZGB und somit letztlich dem Vermessungsrecht. Soweit also das Vermessungsrecht die Geodaten, die Ge-
obasisdaten und die Georeferenzdaten bestimmt und soweit der Bundesrat in der Lage ist, deren Form und
Inhalt durch Beschluss (Geodaten) oder durch Verordnung (Geobasisdaten und Georeferenzdaten) zu be-
stimmen, ist kein Grund ersichtlich, wieso dies nicht fiir das Stockwerkeigentum gelten soll, bzw. wieso der
Bundesrat hier nicht auch definieren kann, was im Rahmen des Vermessungsrechts fiir eine Eintragung
(bzw. fiir die Aufnahme) von Stockwerkeigentum erforderlich ist, bis hin zur 3D-Darstellung der Sonderrech-
te.

28. Zwischenfolgerung

Aufgrund der Auslegung des geltenden Rechts und des bisherigen Verhaltens des Bundesrates im Rahmen
der GBV und der VAV, sieht der Unterzeichneten wenig Argumente, welche aus rechtstechnischer Sicht klar
gegen die Moglichkeit der Einflihrung eines Aufteilungsplansobligatoriums auf Verordnungsebene sprechen.
Dennoch miisste zumindest langfristig, im Hinblick auf eine allfallige kiinftige Anpassung des ZGB im Rah-
men des Stockwerkeigentumsrechts34, hier eine gesetzgeberische Klarung stattfinden. Es erscheint aus
rechtsstaatlicher Sicht wohl suboptimal, dass solche Pflichten und Einschrankungen des Eigentums — selbst
wenn sie auf den ersten Blick lediglich eine technische Relevanz zu haben scheinen — lediglich auf Verord-
nungsebene geregelt werden.

g. Rechtswirkung der 3D-Darstellung mit dem aktuellen formellen Recht

29. Unterschied zwischen Obligatorium und Rechtswirkung
Gemass heutigem Recht ist die Einreichung eines Aufteilungsplans in den meisten Fallen (Begriindung von
tockwerkeigentum vor Erstellung des Gebaudes) obligatorisch. Dennoch vertritt die Lehre und das Bundes-
gericht die Auffassung, dass der Aufteilungsplan, wird er im Obligatorium eingereicht, keine Grundbuchwir-
kung entfaltet. Es handelt sich weder um einen ,Katasterpl/ar® noch um eine o6ffentliche Urkunde im Sinne
von Art. 9 ZGB.® Sollte man die Einfiihrung eines Obligatoriums der 3D-Darstellung der Sonderrechte mit
dem heutigen formellen Recht als zuldssig erachten, ist also damit noch nicht zwingend gesagt, dass diese
eine Grundbuchwirkung entfaltet.

3 Allenfalls im Rahmen des vom Nationalrat gutgeheissenen Postulats Nr. 14.3832; Fiinfzig Jahre Stockwerkeigentum.
Zeit fiir eine Gesamtschau.

35 Siehe dazu namentlich BGE 132 III 9, Erw. 3.2.2; Huser, op.cit., N 519; Wermelinger Amédéo, Das Stockwerkeigen-
tum, Ziircher Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Ziirich 2010, N 97 zu Art. 712d mit zahlreichen Hinweisen
auf die Lehre.
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30. Bisherige Meinung in der Lehre

Die Frage, ob eine 3D-Darstellung der Sonderrechte im Sachenrecht niitzlich oder erforderlich ist, konnte nur
mit der neueren technologischen Entwicklung entstehen. Sie ist also sehr aktuell und man verfiigt liber we-
nige Lehrmeinungen dazu. Immerhin vertritt der wohl bekannteste Autor im Rahmen des Vermessungsrechts
in der Schweiz folgende Auffassung zur allgemeinen Frage der 3D-Darstellung: ,,Damit diese Darstellungen
aber rechtsverbindlich werden kénnen, miissten die rechtlichen Grundlagen im ZGB grundlegend iiberarbei-
tet werden".>® Dabei bezieht sich der Autor nach Riickfrage auf eine vollumféngliche 3D-Darstellung der Im-
mobilien in der Schweiz. Fiir den Unterzeichneten ist nicht ersichtlich, inwiefern die Einfiihrung einer erhoh-
ten Rechtswirkung fiir alle Immobilien anders zu behandeln wére als die Einfiihrung einer erhéhten Rechts-
wirkung lediglich fiir die 3D-Darstellungen im Stockwerkeigentum. Zwar erhalten die Darstellungen der Son-
derrechte bei einem Obligatorium mit Nachfiihrungspflicht wohl automatisch eine grossere Beweiskraft als
die heutige Darstellung. Ob und inwiefern daraus ohne Weiteres eine Rechtswirkung der 3D-Darstellung wie
fir den Plan fiir das Grundbuch verbunden ist, vermag der Unterzeichnete vorliegend nicht abschliessend zu
beurteilen. Klar ware dies fiir das Projekt wiinschenswert und es wird empfohlen, diese Fragestellung im
Rahmen der Weiterbearbeitung noch zu vertiefen.

IV. Folgerungen

31.
Die vorstehenden Ausfiihrungen kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

31.1
Die vorstehenden Detailbemerkungen zum Arbeitspapier werden vorliegend nicht nochmals wiederholt.
Grundsatzlich erscheinen jedoch der Inhalt und die Darstellung dem Unterzeichneten nachvollziehbar.

31.2

Langfristig miissen mit der Darstellung von Sonderrecht im Grundbuch noch andere Fragen angegangen
werden (z.B. bessere Verankerung der Begriindung von Stockwerkeigentum vor Erstellung des Gebaudes,
Verlasslichkeit der Gebdudeausscheidung gemass Gesetz usw.), wenn man das angestrebte Ziel der héheren
Rechtssicherheit optimal erreichen will. Das setzt voraus, dass im Rahmen des Postulats Nr. 14.3832 der
entsprechende Handlungsbedarf erkannt wird und die Bundesverwaltung und der Bundesrat den vom Natio-
nalrat zugespielten Ball auch in diesem Bereich aufnimmt.

31.3
Kurzfristig spricht auch aus rein rechtlicher Sicht sehr viel fiir einen Pilot im Rahmen der 3D-Darstellung von
Sonderrecht:

36 Huser, op.cit., N 46.
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a. Es handelt sich um ein klar eingegrenztes Rechtsgebiet.

b. Die heutige Rechtssicherheit muss als problematisch bezeichnet werden.

Taktgeber bei einer 3D-Darstellung ist weder das Sachenrecht noch das ZGB. Dieses verweist sehr
weitgehend auf das Vermessungsrecht.

d. Das Vermessungsrecht ist offen und technikneutral formuliert. Eine Weiterentwicklung der beste-
henden Instrumente und die Einfiihrung von Neuerungen muss mit dem heutigen Gesetz als zulassig
erachtet werden. Der Bundesrat hat diesbeziiglich eine ausdriicklich im Gesetz verankerte Zustan-
digkeit erhalten.

e. Heute sind sehr viele Fragen des Vermessungsrecht auf Verordnungsstufe geregelt. Deshalb er-
scheint auf den ersten Blick selbst die Einfiihrung eines 3D-Darstellungsobligatorium fiir Sonderrecht
aus rein technischer Sicht nicht a priori unzulassig. Heikler ist fiir den Unterzeichneten aufgrund der
Neuheit der Fragestellung die Frage der Rechtswirkung einer solchen 3D-Darstellung, insbesondere
quasi als Bestandteil der amtlichen Vermessung. Diese Frage misste noch vertieft analysiert wer-
den.

Ich hoffe IThnen mit den vorstehenden Erlduterungen gedient zu haben.

Freundliche Griisse

Prof. Dr. Amédéo Wermelinger
Rechtsanwalt und Titularprofessor
an der Universitat Fribourg



	Stellungnahme 
	0. Vorbemerkung 
	I. Ausgangslage 
	1. 
	2. 
	3. 

	II. Formelle Bemerkungen 
	4. Erste Stellungnahme

	III. Inhaltliche Bemerkungen
	5. Verschiedene Themen
	a. Die Begründung vor Erstellung des Gebäudes als Regelfall und deren Konsequenzen
	6. Bestätigung
	7. Projektplandarstellung 
	8. Dauer der Erstellung des Gebaudes 
	9. Mangelnde Umsetzung von Art. 69 Abs. 3 GBV 
	10. Handlungsbedarf 
	11. Möglicher Lösungsansatz 

	b. Beschränkung der Darstellung auf die Sonderrechte 
	12. Frühere Fassung 

	c. Der Stockwerkanteil und die Grundstückgrenze 
	13. Partiell-reale Dimension von Stockwerkeigentum 
	14. Konsequenz: Abgrenzung zwischen Sonderrecht und gemeinschaftlichen Teilen 

	d. Problematik der uneinheitlichen Anwendung von Art. 712b Abs. 2 ZGB 
	15. Einheitlichkeit als Voraussetzung der Harmonisierung 
	16. Technische Einheitlichkeit, rechtliche Uneinheitlichkeit 

	e. Das bestehende formelle Recht als Grundlage für eine fakultative 3D-Darstellung im Stockwerkeigentum 
	17. Vorbemerkung 
	17.1 Strukturierung der Analyse 
	17.2 Erster Schritt: Fakultative Darstellung 

	18. Art. 942 ZGB 
	18.1 Der Wortlaut 
	18.2 Art 942 Abs. 2 ZGB 
	18.3 Art. 942 Abs. 4 ZGB 

	19. Art. 950 ZGB 
	19.1 Wortlaut 
	19.2 Konsequenz 

	20. Zweck der amtlichen Vermessung und Zugang 
	21. Datenkategorisierung und deren Folgen 
	22. Art. 19 GeoIG 
	23. Art. 29 ff. GeoIG 
	24. Zwischenfolgerungen 

	f. Obligatorium mit dem aktuellen formellen Recht 
	25. Aktuelle Rechtslage 
	25.1 Keine Regelung im ZGB 
	25.2 Heutige Ausführungsbestimmungen in der GBV 
	26. Auslegung von Art. 712e Abs. 1 ZGB 

	27. Zusammenhang mit dem Vermessungsrecht 
	28. Zwischenfolgerung 

	g. Rechtswirkung der 3D-Darstellung mit dem aktuellen formellen Recht 
	29. Unterschied zwischen Obligatorium und Rechtswirkung 
	30. Bisherige Meinung in der Lehre 



	IV. Folgerungen 
	31. 
	31.1 
	31.2 
	31.3 






